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Strafgesetzbuch 
der Deutschen Demokratischen Republik 

- StGB -

vom 12. Januar 1968 
i. d. Neufassung vom 19. Dezember 1974 (GBl. I 1975 Nr. 3 S. 14) 
und i. d. F. des 2. Strafrechtsänderungsgesetzes vom 7. April 1977 

(GBl. I Nr. 10 S. 100)

Das sozialistische Recht der Deutschen 
Demokratischen Republik dient der weite
ren Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft. Es ist auf die Verwirk
lichung der Interessen der Werktätigen und 
den Schutz der sozialistischen Staats- und 
Gesellschaftsordnung sowie der Freiheit und 
Menschenwürde der Bürger gerichtet.

Das Strafrecht als Teil des einheitlichen 
sozialistischen Rechts hat die Aufgabe, die 
sozialistische Staats- und Gesellschaftsord
nung sowie die Rechte und Interessen der 
Bürger vor kriminellen Handlungen, insbe
sondere vor verbrecherischen Angriffen ge
gen den Frieden und die Deutsche Demo
kratische Republik, zu schützen. Es gebietet, 
daß jeder zur Verantwortung gezogen wird, 
der sich eines Verbrechens oder Vergehens 
schuldig macht.

Das sozialistische Strafrecht ist darauf 
gerichtet, Personen, die Straftaten begehen, 
zur Einhaltung der sozialistischen Gesetz
lichkeit zu erziehen sowie die Aktivitäten

zur Vorbeugung und Bekämpfung der Kri
minalität zu fördern. Es wendet sich an alle 
Bürger, staatlichen und gesellschaftlichen 
Organe und an alle Kollektive, wachsam 
und unduldsam gegenüber feindlichen An
schlägen gegen die sozialistische Ordnung 
und das friedliche Leben der Bürger sowie 
gegenüber allen Erscheinungen von Unge
setzlichkeit und Verantwortungslosigkeit 
zu sein. Es fordert jeden auf, aktiv mitzu
wirken, damit Straftaten verhütet, alle Ver
brechen und Vergehen aufgedeckt, ihre Ur
sachen und Bedingungen beseitigt und die 
Schuldigen zur Verantwortung gezogen 
werden. Die Festigung der Disziplin und 
Ordnung in allen Bereichen des gesellschaft
lichen Lebens und die Erhöhung der Ver
antwortung jedes Bürgers für die Wahrung 
des Rechts sind wesentliche Voraussetzun
gen für die Verwirklichung des sozialisti
schen Strafrechts der Deutschen Demokra
tischen Republik.

ALLGEMEINER TEIL

1. Kapitel
Grundsätze des sozialistischen Strafrechts 
der Deutschen Demokratischen Republik

Artikel 1 
Schutz und Sicherung 

der sozialistischen Staatsordnung 
und der sozialistischen Gesellschaft

Gemeinsames Interesse der sozialisti
schen Gesellschaft, ihres Staates und aller 
Bürger ist es, den zuverlässigen Schutz der 
Souveränität der Deutschen Demokratischen 
Republik und der sozialistischen Errungen
schaften, des friedlichen Lebens und der

schöpferischen Arbeit der Menschen, der 
freien Entwicklung und der Rechte jedes 
Bürgers zu gewährleisten. Der Kampf gegen 
alle Erscheinungen der Kriminalität, be
sonders gegen die verbrecherischen An
schläge auf den Frieden, auf die Souveräni
tät der Deutschen Demokratischen Repu
blik und auf den Arbeiter-und-Bauern- 
Staat, ist gemeinsame Sache der sozialisti
schen Gesellschaft, ihres Staates und aller


